
GEMEINDE SONNENSTEINGEMEINDE SONNENSTEIN

Amtsblatt
Jahrgang 14 Samstag, den 13. April 2024 Nummer 4



Amtsblatt der Gemeinde Sonnenstein - 2 - Nr. 4/2024

Wichtiger Hinweis an die Textlieferanten
Bitte schicken Sie Ihre Beiträge per E-Mail an

amtsblatt@gemeinde-sonnenstein.de

unter Angabe Ihrer Telefonnummer.

Diese sollten Sie direkt in der E-Mail als Text und nicht als 
Anlage senden.

Pro Beitrag können maximal 2 Bilder und maximal eine halbe 
DIN A4 Seite Text abgedruckt werden.

Plakate werden einspaltig abgedruckt, daher bitte im Hochfor-
mat senden.

Um nicht gegen das gültige Wettbewerbsrecht zu verstoßen, 
bitten wir zu beachten, dass in den Texten keine Musikbands 
und Lokalitäten namentlich genannt werden dürfen, die für 
Stimmung und das leibliche Wohl sorgen. Des Weiteren dürfen 
keine Veranstaltungshinweise (z. B. Konzerte) für eigenstän-
dige Gewerbebetriebe geschaltet werden. Private in jeglicher 
Form dürfen nicht beworben werden.

Öffnungszeiten von Ärzten und Apotheken u. ä. dürfen nicht 
veröffentlicht werden. Stellenanzeigen (wenn es keine kom-
munale Einrichtung ist) dürfen nicht geschaltet werden. Auf-
zählungen von Sponsoren zu ortsgebundenen Veranstaltun-
gen dürfen ebenfalls nicht genannt werden.

Wenn dieses veröffentlicht werden soll, handelt es sich dabei 
um eine bezahlte Anzeige. In diesem Fall wenden Sie sich 
bitte an den Außendienstmitarbeiter der LINUS WITTICH Me-
dien KG unter www.wittich.de.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und stehen für Rückfragen 
gern zur Verfügung.

Ihre Redaktion

Bitte beachten Sie unsere Redaktions- 
schluss- und Erscheinungstermine
Redaktionsschluss Erscheinungstermin
Der Redaktionsschluss ist jeweils um 10:00 Uhr.
Mittwoch, 8. Mai 2024
Donnerstag, 6. Juni 2024

Samstag, 18. Mai 2024
Samstag, 15. Juni 2024

Ansprechpartner:
Frau Kröner

Tel.:
E-Mail:

036072 831-22
amtsblatt@gemeinde-sonnenstein.de

Notruf Polizei
Leitstelle der Polizei
Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst
Rettungsleitstelle
Krankentransport

110
03606 651-0
112
036065066780
0360619222

Havariedienste:
Wasser- und Abwasserzweckverband
„Eichsfelder Kessel“

036076 569-0

Erdgas/Eichfeldgas 0360743840
Versorgungsunterbrechung
Thüringer Energie AG (TEAG)
Kundenservice

03641 817-1111

Thüringer Energie AG (TEAG)
Störungsdienst Strom

0800 686-1166 (24h)

Kinder- und Jugendtelefon 0800 0080080
Frauenschutzwohnung 03605 518798
Giftnotruf 0361 730730
Zahnärztlicher Notdienst und
Kassenärztlicher Notdienst

116 117

Anschriften und Öffnungszeiten

Anschrift

Gemeinde Sonnenstein
OT Weißenborn-Lüderode
Bahnhofstraße 12
37345 Sonnenstein
Telefon: 036072 831-0
Telefax: 036072 831-32
E-Mail: post@gemeinde-sonnenstein.de
Internet: www.gemeinde-sonnenstein.de

Sprechzeiten Verwaltung bis 30.04.2024

Montag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Sprechzeiten der Bürgermeisterin

Dienstag 15:00 - 18:00 Uhr

Sprechzeiten Standesamt

Montag 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Bitte beachten Sie die folgenden geänderten 
Sprechzeiten der Verwaltung ab 01.05.2024!

Sprechzeiten Verwaltung

Montag 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 17:30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Sprechzeiten Bürgermeisterin

nach vorheriger telefonischer Vereinbarung

Sprechzeiten Standesamt

Montag 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 17:30 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Hinweis
Sehr geehrte Bürger,

am 18.04.2024 bleibt das Standesamt und 
am 10.05.2024 bleibt die Verwaltung geschlossen.

Annahmestelle für Bioabfälle und Elektrokleingeräte

(OT Weißenborn-Lüderode, gegenüber Sportplatz)
Freitag 15:00 - 18:00 Uhr
Samstag 10:00 - 15:00 Uhr

Bibliothek

(OT Weißenborn-Lüderode, Hauptstraße 80)
Donnerstag 13:00 - 17:00 Uhr
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Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  
und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Kommunalwahlen am 26. Mai 2024

1. Das Wählerverzeichnis für die folgenden Wahlen:
- Wahl des Landrats des Landkreises Eichsfeld
- Wahl der Kreistagsmitglieder des Landkreises Eichsfeld
- Wahl der Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Sonnenstein
- Wahl der Ortschaftsbürgermeister der Ortschaften Bo-

ckelnhagen, Holungen, Jützenbach, Silkerode, Steinrode, 
Stöckey, Weißenborn-Lüderode, Zwinge

- Wahl der Ortschaftsratsmitglieder der Ortschaften Bo-
ckelnhagen, Holungen, Jützenbach, Silkerode, Steinrode, 
Stöckey, Weißenborn-Lüderode, Zwinge

in der Gemeinde Sonnenstein
wird in der Zeit vom 6. Mai 2024 bis 10. Mai 2024 (20. bis 16. Tag 
vor der Wahl) während der allgemeinen Dienstzeiten

Montag von 9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und 

von 14.00 bis 17.30 Uhr
Mittwoch von 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und 

von 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr

in der Gemeindeverwaltung Sonnenstein, Bahnhofstraße 12, Bür-
gerbüro, Zimmer 002, 37345 Sonnenstein Ortsteil Weißenborn-
Lüderode für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach  
§ 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme wird durch ein Bildschirmgerät ermöglicht.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 6. Mai 2024 bis 
zum 10. Mai 2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Sonnenstein, Bahnhofstraße 12, 37345 
Sonnenstein Ortsteil Weißenborn-Lüderode schriftlich erhoben 
oder während der allgemeinen Dienstzeiten zur Niederschrift er-
klärt werden (Zimmer 002, Bürgerbüro):

Montag von 9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und 

von 14.00 bis 17.30 Uhr
Mittwoch von 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und 

von 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr

Die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu machen.
Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht mehr 
zulässig.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 5. Mai 2024 eine Wahlbenachrich-
tigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

Öffentliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Sonnenstein

Kommunalwahl in der Gemeinde Sonnenstein 
am 26.05.2024

Bekanntmachung

der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses  
der Gemeinde Sonnenstein

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet am 
23.04.2024 um 10:00 Uhr im Gemeindesaal (Versammlungs-
raum, 1. OG), Ortsteil Weißenborn-Lüderode, Bahnhofstraße 
13, 37345 Sonnenstein statt.

Tagesordnung:

Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und Listenver-
bindungen
und Beschlussfassung über ihre Zulassung (§ 4 Abs. 5 Nr. 
1, § 17 Abs. 3 und 4 Thüringer Kommunalwahlgesetz - ThürK-
WG i.V.m. § 22 Thüringer Kommunalwahlordnung - ThürKWO)

für folgende Wahlen:

- Wahl der Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Son-
nenstein

- Wahl der Ortschaftsbürgermeister der Ortschaften Bo-
ckelnhagen, Holungen, Jützenbach, Silkerode, Steinrode, 
Stöckey, Weißenborn-Lüderode, Zwinge

- Wahl der Ortschaftsratsmitglieder der Ortschaften Bo-
ckelnhagen, Holungen, Jützenbach, Silkerode, Steinrode, 
Stöckey, Weißenborn-Lüderode, Zwinge

Es handelt sich um eine öffentliche Sitzung.
Zu der Sitzung des Wahlausschusses lade ich Sie herzlich ein.

Sonnenstein, 13.04.2024
gez. Lamkowski
Wahlleiter
________________________________________________

Hinweis:

Gemäß § 50 Thüringer Kommunalwahlordnung erfolgen die 
Bekanntmachungen für die Wahl in derselben Form, wie die 
Satzungen der Gemeinde bekannt gemacht werden. Durch 
die Änderung der Hauptsatzung, welche in diesem Amts-
blatt bekannt gemacht wird, erfolgt die Bekanntmachung 
von Satzungen zukünftig auf unserer Homepage. Entspre-
chend werden die nächsten Bekanntmachungen für die 
Wahl auf der Homepage unter der Rubrik Bekanntmachun-
gen / Aktuelles und dort unter Wahlen zu finden sein.

Folgende Bekanntmachungen werden vor der Wahl ver-
öffentlicht:

- Die als gültig zugelassenen Wahlvorschläge für die 
Wahlen der Gemeinderatsmitglieder, der Ortschaftsbür-
germeister und der Ortschaftsratsmitglieder. Die Bekannt-
machung erfolgt spätestens am 04.05.2024.

- Wahlbekanntmachung für die Wahlen der Gemeinde-
ratsmitglieder, der Ortschaftsbürgermeister und der Ort-
schaftsratsmitglieder sowie der Wahl des Landrates und 
des Kreistages. Die Bekanntmachung erfolgt spätestens 
am 20.05.2024.

- Bekanntmachung der 2. Sitzung des Wahlaus-
schusses. Die Bekanntmachung erfolgt spätestens am 
20.05.2024.
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Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnah-
me der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben genannten Be-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig 
an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26. Mai 2024, bis 18 
Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am Tag der Stichwahl, dem 9. Juni 
2024, bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

Sonnenstein, den 13. April 2024
gez. Lamkowski
Wahlleiter

Bekanntmachung der 1. Änderung der  
Hauptsatzung der Gemeinde Sonnenstein
Mit Beschluss vom 15.02.2024 Nr. 04-33/2024-GR hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Sonnenstein die 1. Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Sonnenstein beschlossen.

Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 22.03.2024 
diese Satzung bestätigt.

Die Satzung wird in vollem Wortlaut im Amtsblatt der Gemeinde 
Sonnenstein Jahrgang 14, Nummer 4 vom 13.04.2024 öffentlich 
bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
betreffen, können schriftlich unter Darlegung des Sachverhaltes 
innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung der Satzung 
geltend gemacht werden. Liegen solche Verstöße vor und wer-
den sie innerhalb der Jahresfrist nicht geltend gemacht, dann 
sind sie für die Wirksamkeit der Satzung unbeachtlich.

Sonnenstein, den 13.04.2024
gez. Ertmer
Bürgermeisterin

1. Änderung der Hauptsatzung 2024

der Gemeinde Sonnenstein

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 
(GVBl. S. 127) hat der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein in 
der Sitzung am 15.02.2024 die folgende 1. Änderung der Haupt-
satzung sowie der Anlage 1 zur Hauptsatzung beschlossen:

Artikel 1

(1) Die Hauptsatzung der Gemeinde Sonnenstein vom 06.04.2022 
wird entsprechend der Absätze 2, 3, 4 und 5 geändert.
(2) § 12 Abs. 3 wird nach dem Wort Geschäftsordnung um fol-
genden Wortlaut ergänzt:

„…für den Gemeinderat.“

(3) § 18 Abs. 1 wird geändert und erhält folgende Fassung:

Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinde 
erfolgt durch Bereitstellung einer elektronischen Ausgabe der 
Satzungen auf der Internetseite „www.gemeinde-sonnenstein.
de“ unter der Rubrik Gemeindeverwaltung – Bekanntmachungen 
/ Aktuelles. Die Satzungen sind während der allgemeinen Öff-
nungszeiten bei der Gemeindeverwaltung kostenfrei einsehbar 
und gegen Kostenerstattung als Ausdruck erhältlich.

(4) § 18 Abs. 5 wird ersatzlos gestrichen.

(5) § 20 Abs. 1 wird geändert und erhält folgende Fassung:

Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezogenen 
Bezeichnungen gelten für Frauen, Männer sowie alle weiteren 
Geschlechtsformen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-
tigter oder

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-
berechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,
b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in 

das Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur 
Erhebung von Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Ein-
wendung festgestellt wurde und dies der Gemeinde 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses be-
kannt wird.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24. Mai 2024, bis 18.00 Uhr, 
bei der Gemeindeverwaltung Sonnenstein, Bahnhofstraße 12, 
Bürgerbüro, Zimmer 002, 37345 Sonnenstein Ortsteil Weißen-
born-Lüderode, Fax-Nr. 036072 83132, E-Mail: buergerbuero@
gemeinde-sonnenstein.de mündlich oder schriftlich beantragt 
werden.
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 25. 
Mai 2024, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

7. Für den Fall, dass bei der Wahl am 26. Mai 2024 (Ortschafts-
bürgermeisterwahl, Landratswahl) kein Bewerber mehr als die 
Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am zweiten 
Sonntag nach der Wahl, am 9. Juni 2024, eine Stichwahl statt. 
Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die erste 
Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischenzeit 
sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26. Mai 2024 einen Wahlschein 
erhalten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für 
die Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26. Mai 2024 einen Wahlschein 
für die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl kön-
nen bis zum 7. Juni 2024 bis 18.00 Uhr bei der Gemeindever-
waltung Sonnenstein, Bahnhofstraße 12, Bürgerbüro, Zimmer 
002, 37345 Sonnenstein Ortsteil Weißenborn-Lüderode, Fax-Nr. 
036072 83132, E-Mail: buergerbuero@gemeinde-sonnenstein.
de mündlich oder schriftlich beantragt werden.
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Stichwahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum 8. Juni 2024, bis 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

8. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:
- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlbe-

rechtigt ist,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des 
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
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(2) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte sind, soweit 
sie bekannt sind, vor dem Betreten der Grundstücke zu den im 
Absatz 1 genannten Zwecken in angemessener Frist zu benach-
richtigen. Die Benachrichtigung kann auch durch öffentliche Be-
kanntmachung in ortsüblicher Weise erfolgen.

Mit dieser Bekanntmachung kündigt das TLUBN die Durchführung 
der Geländebegehungen gegenüber der Öffentlichkeit an und ent-
spricht damit der Informationspflicht gemäß § 30 (2) ThürNatG. 
Die Mitarbeiter der Planungsbüros können sich als Beauftragte 
des TLUBN durch eine Legitimationsbescheinigung ausweisen. 
In diesem Zusammenhang bittet das TLUBN die Betroffenen um 
Verständnis und um Unterstützung für die erforderlichen Arbeiten.

Im Laufe des Planungsprozesses sind Gespräche mit Landnut-
zern und regionalen Akteuren vorgesehen, in denen die Erhal-
tungsziele erläutert, bestehendes Konfliktpotential aufgezeigt 
und gemeinsam Lösungen zur Erhaltung der Lebensräume und 
Arten gesucht werden.

Der Fachbeitrag Offenland jedes Managementplanes wird zum 
Ende des Planungsprozesses in einem gesonderten Termin der 
interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Sollten Sie bereits vorher 
Fragen oder Anregungen zur Entwicklung des Gebietes haben, 
wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter des Thüringer Landes-
amtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.

Die Lage der Gebiete kann auf folgenden Internetseiten des Frei-
staat Thüringen eingesehen werden:

www.thueringenviewer.thueringen.de/thviewer
www.antares.thueringen.de/cadenza.

Mehr Informationen über die Managementplanung erhalten Sie 
auf der Internetseite des Thüringer Landesamtes für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz:

www.natura2000.thueringen.de.

Ansprechpartner:
TLUBN, Ref. 34; Frau Dr. Vogel: Anja.Vogel@tlubn.thueringen.de

Bekanntmachung
Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesell-
schaft mbH (LMBV), Betrieb Kali-Spat-Erz, Am Petersenschacht 
9 in 99706 Sondershausen stellte beim Thüringer Landesamt 
für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) den Antrag auf 
Zulassung des „Betriebsplans gemäß § 22a ABBergV - Betrieb 
einer Abfallentsorgungseinrichtung im Bergwerk Bischofferode“. 
Gemäß dem § 22a Abs. 3 Satz 3 der Allgemeinen Bundesberg-
verordnung (ABBergV) sind „Betriebspläne für die Zulassung 
von Abfallentsorgungseinrichtungen, die der Ablagerung von 
ungefährlichen nicht inerten bergbaulichen Abfällen dienen, von 
der zuständigen Behörde auszulegen“.

Das TLUBN ist in diesem Betriebsplanverfahren gemäß § 1 Abs. 
1 der Thüringer Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkei-
ten nach dem Bundesberggesetz für die Zulassung zuständig.

1. Der Antrag auf Zulassung der Abfallentsorgungseinrichtung vom 
01. September 2023 und der „Betriebsplans gemäß § 22a ABBergV 
- Betrieb einer Abfallentsorgungseinrichtung im Bergwerk Bischof-
ferode“ vom 31. August 2023 zum Vorhaben werden in der Zeit vom

23. April 2024 bis einschließlich 22. Mai 2024

- in der Landgemeinde Am Ohmberg,
Bürgerbüro, Fleckenstr. 49 in 37345 Am Ohmberg
Montag von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und

- in der Landgemeinde Sonnenstein,
Bürgerbüro, Bahnhofstr. 12 in 37345 Sonnenstein
Montag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Artikel 2

Diese 1. Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Gemeinde Sonnenstein, den 28. März 2024
gez. Ertmer   Siegel
Bürgermeisterin

Bekanntmachungen anderer Behörden

Erarbeitung von Managementplänen  
(Fachbeitrag Offenland) für folgendes  
Natura 2000 Gebiet in Thüringen:

SPA - Gebiet Nr. 11 „Untereichsfeld - Ohmgebirge“

SPA-Gebiet = Europäisches Vogelschutzgebiet (Special Protec-
tion Area)

Natura 2000 ist die Bezeichnung für ein zusammenhängendes 
Netz von Schutzgebieten innerhalb der Europäischen Union. Sein 
Zweck ist der länderübergreifende Schutz gefährdeter wildleben-
der heimischer Tier- und Pflanzenarten und ihrer natürlichen 
Lebensräume. Es umfasst sowohl Fauna-Flora-Habitat-Gebiete 
gemäß der FFH-Richtlinie von 1992 als auch Europäische Vogel-
schutzgebiete gemäß der EG-Vogelschutzrichtlinie von 1979. Mit 
212 FFH-Gebieten, 35 FFH-Objekten und 44 Vogelschutzgebie-
ten ist Thüringens einzigartiges Naturerbe mit seinen vielfältigen 
Kulturlandschaften Teil des europaweiten Schutzgebietsnetzes.

Jedes Natura 2000-Gebiet ist in sich einzigartig. Um seinen 
Wert weiterhin zu sichern, bedarf es speziell auf das jeweilige 
Gebiet abgestimmter Erhaltungs-, Wiederherstellungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen, die in einem Managementplan festgelegt 
werden. Diese Managementpläne sind in Thüringen behörden-
verbindlich. Für die Flächeneigentümer und Nutzungsberechtig-
ten besitzen sie empfehlenden bzw. informativen Charakter. Die 
Umsetzung soll durch die Landnutzer, die Naturschutz- und Land-
schaftspflegeverbände sowie die unteren Naturschutzbehörden 
mit Unterstützung durch die Natura 2000-Stationen erfolgen.

Die Managementpläne setzen sich aus einem Fachbeitrag Of-
fenland und einem Fachbeitrag Wald zusammen. Die Erstellung 
der Fachbeiträge für Waldflächen erfolgt organisatorisch eigen-
ständig durch ThüringenForst. Die Zuständigkeit für die Erstel-
lung der Fachbeiträge Offenland liegt beim Thüringer Landesamt 
für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN).

In den vergangenen Jahren wurden die Managementpläne der 
FFH-Gebiete, sowie ein Großteil der Vogelschutzgebiete in Thürin-
gen bereits erarbeitet. Von 2024 bis 2025 werden im Auftrag des 
TLUBN die Fachbeiträge Offenland für weitere vier Vogelschutzge-
biete erstellt. Dazu wurden durch das TLUBN wurden Planungsbü-
ros beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen für deren langfris-
tige Erhaltung vorzuschlagen und festzulegen. Zur Durchführung 
dieser Aufgaben finden im oben genannten Zeitraum in den an-
teilig in ihrer Gemeinde liegenden Gebieten Geländebegehungen 
statt. Kartierungen sind nicht Gegenstand des Auftrages.

Das damit verbundene Betretungsrecht der Grundstücke ergibt 
sich aus § 30 des Thüringer Gesetzes für Natur und Landschaft 
(ThürNatG) und wird nachfolgend auszugsweise wiedergegeben:

§ 30
Duldungspflicht

(1) Die Bediensteten der Naturschutzbehörden, der Naturschutz-
fachbehörde einschließlich der Staatlichen Vogelschutzwarte, 
der Nationalparke, Biosphärenreservate und Naturparke sowie 
die, die von ihnen beauftragt oder denen Aufgaben nach § 13 
Abs. 4 Satz 2 übertragen wurden, die Beschäftigten der Stiftung 
Naturschutz Thüringen als Träger eines Nationalen Naturmonu-
ments, die Naturschutzbeauftragten und die Bediensteten von 
Gemeinden im Rahmen des Vollzugs von Satzungen nach § 14 
Abs. 1 sind berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grundstücke 
mit Ausnahme von Wohngebäuden zu betreten. Sie haben sich 
auf Verlangen zu legitimieren. Das Grundrecht auf Unverletzlich-
keit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 8 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen) wird durch Satz 1 einge-
schränkt.
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Die Fundsachen sind in der Gemeinde Sonnenstein zur Aufbe-
wahrung abgegeben worden. Sie können während der Öffnungs-
zeiten von den Eigentümern im Bürgerbüro abgeholt werden.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die 036072/83110.

Herzliche Glückwünsche
Eine persönliche Gratulation ist nur noch möglich, wenn die 
Einwilligung des Jubilars vorliegt.

An dieser Stelle möchten wir allen Jubilaren recht herzlich 
gratulieren und wünschen alles Gute, besonders Gesundheit.

gez. Ertmer
Bürgermeisterin

und

- im Thüringer Landesamt für Umwelt Bergbau und Naturschutz
(TLUBN),
Außenstelle Gera, Puschkinplatz 7, 07545 Gera, Zimmer 316
Montag bis Donnerstag von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr und

von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr

zur Einsichtnahme ausgelegt.

2. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden,
kann bei den vorgenannten Stellen bis einschließlich 05. Juni
2024 schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen gegen den
Betriebsplan erheben. Etwaige Stellungnahmen von anerkann-
ten Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG) sind bei den vorgenannten Stellen innerhalb
der Einwendungsfrist vorzubringen. Mit Ablauf dieser Frist sind
alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen.

3. Bei Eingaben, die von mehr als 50 Personen auf Unterschrifts-
listen unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich lautender
Texte eingereicht worden sind (gleichförmige Eingaben), gilt Vor-
druck - Word-Formular TLUBN.docx Seite 1 von 2 nach § 17 Abs.
1 VwVfG derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Un-
terzeichner, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und sei-
ner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von den
übrigen Unterzeichnern als Bevollmächtigter bestellt worden ist.
Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Gleichförmige Ein-
gaben, bei welchen die Angaben nach dem vorvorigen Satz nicht
deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite
enthalten oder als Vertreter nicht eine natürliche Person benennen, 
werden unberücksichtigt gelassen. Ebenso werden gleichförmige
Eingaben insoweit unberücksichtigt gelassen, als Unterzeichner
ihre Namen oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich angeben.

4. Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vor-
zunehmen sind, kann die Zustellung der Entscheidung über die
Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

5. Kosten, die durch die Einsichtnahme in die ausgelegten Unter-
lagen und/oder durch die Teilnahme am Erörterungstermin ent-
stehen, können nicht erstattet werden.

6. Diese Bekanntmachung wird auf der Homepage des TLUBN
(www.tlubn.thueringen.de) unter der Rubrik Service -> Amtliche
Bekanntmachungen und die auszulegenden Antragsunterlagen
werden auf der Homepage des TLUBN (www.tlubn.thueringen.de)
unter der Rubrik Service -> Anhörungs- und Auslegungsverfah-
ren -> Bergbau veröffentlicht.

Jena, den 20. März 2024
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
Der Präsident
Mario Suckert

Fundsachen
Auf der Bank vor der Gemeindeverwaltung wurde eine graue 
Mütze der Marke F & S gefunden.

In der Hauptstraße, Weißenborn-Lüderode, wurde ein Ohrring 
mit einem Pferdeanhänger gefunden.
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